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Von: Gratt Monika <Gratt.Monika@lawog.at>
Gesendet: Freitag, 15. Jänner 2021 08:06
An: Post, VerfD
Betreff:  Stellungnahme zum Begutachtungsentwurf OÖ. Bauordnungs-Novelle

und Bautechnikgesetz-Novelle

Sehr geehrter Herr Landesamtsdirektor,
lieber Erich,

vielen Dank für die e-mail vom 4. Dez. 2020, in welcher der GBV Landesgruppe OÖ. die Möglichkeit zur Abgabe einer
Stellungnahme zu o. a. Novellen eingeräumt wurde.

Die GBV Landesgruppe hat keine Einwände zu den Novellen, bis auf eine einzige kleine Anmerkung:

Bei der Bautechnikgesetz-Novelle würden wir zu Art. I Z 3 §2 Z 22 a) anmerken, dass die für die Ausnahme relevante
Stellplatzanzahl zumindest bei Wohngebäuden auf 40 erhöht werden soll.

Vielen Dank nochmals.

Mit freundlichen Grüßen
i. A. Monika Gratt

Assistentin
Dir. Frank Schneider
Obmann der GBV Landesgruppe OÖ.
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